
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

  

auf diesem Weg möchte ich Sie/Euch an die Regelungen für Handys, internetfähige MP3-Player usw. 
erinnern und dringend um die Einhaltung dieser Regeln ersuchen. Art. 56 Abs. 5 des Bay. 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes (BayEUG) legt fest: „Im Schulgebäude und auf dem 
Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige digitale Speichermedien, die nicht zu 
Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. Die unterrichtende oder die außerhalb des 
Unterrichts Aufsicht führende Lehrkraft kann Ausnahmen gestatten. Bei Zuwiderhandlung kann ein 
Mobilfunktelefon oder ein sonstiges Speichermedium vorübergehend einbehalten werden.“ 

In diesem Zusammenhang möchte ich besonders darauf hinweisen, dass bei Leistungsnachweisen 
angeschaltete Handys unweigerlich zur Note 6 führen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Dr. Otto Schmid, OStD  
Schulleiter  
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